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Betriebliches Ein- 
gliederungsmanagement

Seit Mai 2004 besteht durch die Novellierung des § 84 (2) SGB IX die Rechtspflicht, ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement einzurichten. Ziel ist es, die Gesundheit und damit die 
Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten schnellstmöglich wieder herzustellen. Weiterhin sollen prä-
ventive Maßnahmen ergriffen werden, die einer erneuten Erkrankung, einer Chronifizierung 
oder gar einer Behinderung vorbeugen helfen. Einen hohen Stellenwert erhält dabei die Koor-
dination interner und externer Institutionen zu der betrieblichen Prävention. 

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie das betriebliche Eingliederungsmanagement erfolg-
reich einführen und umsetzen können. Anhand von Praxisfällen trainieren Sie die Durchfüh-
rung dieser nicht immer leichten Gespräche.

BGF-Seminar

Anmeldung
Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH    Köln und Hamburg 
Neumarkt 35-37  50667 Köln  Tel. 02 21/2 71 80-0  Fax 02 21/2 71 80-201  www.bgf-institut.de 

Gisela Wahn (gisela.wahn@bgf-institut.de) nimmt gerne Ihre Anmeldung entgegen und hält  
unter 02 21/2 71 80-110 weitere Infos für Sie bereit. 
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